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Erwägungen
E. 8
PKG 2018 62 tung des Scheidungsverfahrens zu begrenzen, über das Unterhaltsrecht um- gangen. In Betracht käme höchstens die Anrechnung eines Betrages, wie er beim nachehelichen Unterhalt zugesprochen werden kann (vgl. dazu BGE 135 III 158: hypothetische AHV- und BVG-Beiträge auf dem gebührenden Unterhalt). Dieser Betrag wäre bei einer zweistuﬁgen Unterhaltsbemessung dem Grundbedarf der Ehefrau hinzuzurechnen, mit der Folge, dass sich der zu teilende Überschuss in gleichem Umfang vermindert. Eine Zusprechung von Vorsorgeunterhalt zusätzlich zum zweistuﬁg berechneten Unterhalts- beitrag (und damit einseitig zulasten des Überschussanteils des Eheman- nes) wäre jedenfalls ausgeschlossen. 11.4.6. Insgesamt sprechen aber mehr Gründe gegen die Zuspre- chung von Vorsorgeunterhalt im Rahmen vorsorglicher Massnahmen als für ein solches Vorgehen. Zwar trifft es zu, dass die Bestimmungen zum eheli- chen Unterhalt (Art. 163 und 164 ZGB), die auch noch während des Schei- dungsverfahrens Grundlage der Unterhaltspﬂicht bilden, Raum liessen, um den Vorsorgebedarf des getrenntlebenden Ehegatten einzubeziehen. Dieser Vorsorgebedarf hängt aber nicht bloss vom Ergebnis der Vorsorgeteilung, sondern auch von anderen Faktoren ab (güterrechtliche Auseinanderset- zung, sonstige Anwartschaften, Ausgestaltung des nachehelichen Unter- halts). Wird ein lebenslänglicher Unterhaltsbeitrag zugesprochen, besteht allenfalls gar kein Bedarf nach einem zusätzlichen Vorsorgeaufbau. Zu- verlässig beurteilen lässt sich der Vorsorgebedarf regelmässig erst mit dem Entscheid im Hauptverfahren, weshalb der Vorsorgeunterhalt zusammen mit den anderen Nebenfolgen der Scheidung und nicht bereits im dafür nicht geeigneten Massnahmeverfahren beurteilt werden kann. ZK1 16 196/197 Urteil vom 19. Juli 2018
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